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RS OGH 1983/9/13 2Ob153/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1983

Norm

ABGB §1319a B

Rechtssatz

Grobes Verschulden, wenn Kanaldeckel auf einer für den Verkehr freigegebenen Straße so hoch über den

Fahrbahnbelag hinausragen, daß es zu einem Kontakt zwischen der Unterseite eines Fahrzeuges und dem Deckel

kommen kann.
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